
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2002/6/20 6Ob311/01f
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.06.2002

Norm

ABGB §879 Abs1 BIIo

TROG 1997 §33 Abs1

Rechtssatz

Die Bestimmung des § 33 Abs 1 vorletzter und letzter Satz TROG 1997 dient nicht dem Schutz von Allgemeininteressen,

der ö8entlichen Ordnung und Sicherheit, sondern nach ihrem Normzweck dem Schutz von Tiroler Grundeigentümern

bei Rechtsgeschäften mit Gemeinden oder dem Bodenbereitstellungsfonds.
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